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Wann kann ich mit dem Eingang der Briefwahlunterlagen rechnen?
Wahlschein und Briefwahlunterlagen können erst nach endgültiger Zulassung der Wahlvorschläge und \~
anschließendem Druck der Stimmzettel ausgegeben oder versandt werden. Dies kann daher frühestens
etwa sechsWochen vor der Wahl erfolgen.

WÄHLEN
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Wie funktioniert die Briefwahl?
• Eine oder beide Stimmen (Erst- und/oder Zweitstimme) persönlich und unbeobachtet auf dem

Stimmzettel ankreuzen und den Stimmzettel anschließend in den blauen Umschlag (Stimm-
zettelumschlag) legen und zukleben.

• Die auf dem Wahlschein unten befindliche "Versicherung an Eides statt zur Briefwahl" mit- Ört,
Datum und Unterschrift versehen und den Wahlschein zusammen mit dem blauen Stimm-
zettelumschlag in den roten Wahlbriefumschlag stecken.

_. Den roten Wahlbriefumschlag zukleben und ihn innerhalb Deutschlands unfrankiert (außerhalb
~~O~tfrscnläird~-"-:Hß1'etcnen(ffranKiert)~iridre~Posr~etei1Oclel"-lJel";"äeTI(jfdenr-OmscKragangege-=-c--

benen Stelle direkt abgeben. ~ -

EineAbgabe des Wahlbriefumschlages ist nur bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle möglich.

(Rechtsgrundlage: § 66 Bundeswahlordnung [BWO])

Wann sollte ich den Wahlbrief absenden?
Der Wahlbrief muss unbedingt rechtzeitig mit der Post abgesandt oder direkt bei der auf dem
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle abgegeben werden. Er muss bei der zuständigen Stelle
spätestens am Wahlsonntag bis 18:00 Uhr vorliegen, da dann die Wahl endet und mit der Auszählung der
Stimmen begonnen wird. Später eingegangene Wahlbriefe können bei der Stimmenauszählung nicht
mehr betückslchtlgt werden. -

Bei Übersendung per Post sollten Sie den Wahlbrief in Deutschland spätestens am dritten Werktag vor
der Wahl absenden, um den rechtzeitigen Eingang sicherzustellen. In jedem Fall trägt man selbst das
Risiko, dass der Wahlbrief' rechtzeitig eingeht. Die Briefwahl sollte daher sofort nach Erhalt der
Briefwahlunterlagen durchgeführt und der Wahlbrief unmittelbar danach an die auf dem Umschlag
abgedruckte Anschrift abgesandt oder dort abgegeben werden.

(Rechtsgrundlage: § 66 Bundeswahlordnung [BWO])
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Wer zahlt das Porto?
Der.-Wahlbrief muss bei Übersendung per PosHR-rq,e:r.halbder Bundesrepublik-Deutschland-nieht frankiert-
werden.

ERG E B NI SE R MI TT LU N G

Wer zählt die Ergebnisse der Briefwahl aus?
Zur Feststellung des Briefwahlergebnisses werden sogenannte Briefwahlvorstände innerhalb des
Wahlkreises eingesetzt. Diese zählen nach der Wahlhandlung (am Wahltag nach 18:00 Uhr) die bis dahin
eingegangen und geprüften Briefwahlunterlagen aus.

(Rechtsgrundlage: § 75 Bundeswahlordnung [BWO])

Sind die Ergebnisse der Briefwahl im vorläufigen Wahlergebnis enthalten?
Die Ergebnisseder Briefwahl sind bereits im vorläufigen Ergebnis enthalten.
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